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Nr. 185. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom S. April 1922

zur Ergänzung der Ministerial -Bekauntmachung vom 18.März
1912 , betreffend die Beförderung gefährlicher Gegenstände
mit Kauffahrteischiffen.

Nr. 185.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ergänzung der Mini¬

sterial-Bekanntmachung vom 18. März 1912, betreffend die Be¬
förderung gefährlicher Gegenstände mit Kauffahrteischiffen.

Oldenburg, den 6. April 1922.

Das Staatsministerium ordnet auf Grund des Ar¬
tikels9 ß 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 1868, betreffend
bie Organisation des Staatsministeriums usw., folgendes an.

An Stelle der bislang geltenden Vorschriften über
bedingungsweise zur Beförderung mit Kauffahrteischiffen
^gelassene Gegenstände(siehe Anlage 1 zur Ministerial-
Bekanntmachung vom 18. März 1912 — XXXVIII . Band,

Stück—) treten die in der Anlage enthaltenen Vor-
/ schristen.
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Bis zum 30 . September d . Js . dürfen noch nach den
jetzt gültigen Bestimmungen befördert werden:

Kalzium - Karbid unter Klasse Is , Ziffer 2a,
Schwefelkalium und Schwefelnatrium unter Klasse II,

Ziffer 12,
Die festen , nicht selbstentzündlichen feuergefährlichen

Stoffe der Klaffe Via , Ziffer 1 — 5.

Oldenburg , den 6 . April 1922.

Ministerium des Verkehrs.

Meyer.

Zimmermann.
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